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Gesetz
vom 25. März 1992

über den Katastrophenschutz

Dem nachstehenden vom Land gefassten Beschluss erteile Ich Meine
Zustimmung:

I. Zweck und Geltungsbereich

Art. 1

Zweck

Dieses Gesetz bezweckt, die Bekämpfung von Katastrophen vorzube­
reiten, unJ in Katastrophenfällen die Sicherheit, die Gesundheit und das
Leben von Mensch lind Tier zu schützen sowie wichtige öffentliche Dien­
ste sicherzustellen und Sachwerte zu bewahren.

An.2

Gegenstalld

1) Das Gesetz regelt die Vorbcrciwllg und die Durchführung des K;t­
tastrophCllschmzcs sowie die Rechte und Pflichten des Landes, der Ge­
meinden und Privaten.

2) Vorbckdtcn bleiben die aufgruncl des Zoll vertrages in Licducl1srcin
anwendbaren Vorschriften.
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Art. 3

Begriff

Als Katastrophe im Sinne dieses Gesetz.es ist ein Ereignis zu verstehen,
eins in grosscm Umfang die Sicherheit, die Gesundheit und das Leben von
Mensch und Tier sowie das Eigcmul11 gefährdet und mit den ordentlichen
Mincln der betroffenen äffcndich-rcchtlichcl1 Körperschaften nicht be­
wältigt werden k:mn.

Art. 4

Aufgaben

Aufgaben des Katastrophenschutzes sind insbesondere:

a) die Ausbildung der Einsarzkräftc und die Bcreitsrcllllllg des benötig­
ten Marcri;'lls;

b) die \X'arnung und die Alannierung der BC\'ölkcrung bei drohenden
Gefahren;

c) die lnfonnarion der Bevölkerung lind das Erteilen von Verhaltcllsan­
weIsungen;

cl) die Ausarbeitung und \'Veircrführung von Karasrrophcnalarm- und
Einsatzplänen;

e) die Verhinderung der Ausweitung oder die Beschränkung der unmit-
telbaren Auswirkungen bercits eingetretcner Katastrophen;

f) der Schutz, die Rettung lind die Betreuung von Personen und Tiercn;

g) die Einleitung der notwendigen Hilfs- und Schutzm:lssnahmcn;

h) die Aufnahme von Obdachlosen;

i) die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit;

k) die Sicherstcllung des öffentlichen Gesundheitswesens;

I) der Schutz der Kulturgüter;

01) die Instandhaltung der Verkehrswege und öffentlichen Einrichtungen;

n) die ~chnee- und Lawil1cnbcobachtung sowie die \'\Iarnung der Bevöl­
kerung bei Lawinengcfahr.
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11. Behörden

A. Regierung

Art. 5

Gntnclsatz

1) Oie Leitung des Katastrophenschurzes obliegt der Regic.:rullg.

2) Sic ist verantwortlich für die VorbereilUl1A, K.oordination und
Durchführung aller 'Nhlssnahmcn des Katastrophenschutzes.

Are. 6

Vorbereitllng

I) Dic Regierung tri fh alle rechtlichen, organisawris..:hell, personellen
und materiellen Massnilhmcn, die dazu dienen, dil: Bekämpfung von Ka­
tastrophen vorzubereiten und Katastrophcn zu bekämpfen.

2) Sie regelt durch Verordnung

a) dic Bcreitstellung, die Organisation und das Aufgebot der personellen
Minel;

b) dic Ausbildung der im Katastrophenschutz tätigen Pcrsoncllsowie de­
ren Emschädigung uml Versicherung;

c) dil: Bereitstellung, die Organisation und die Bclegung der vorhandencn
Schulzräume.

Art. 7

Durcbjiibml1g

Die Rcgierun~ stellt Eintritt und Ende einl:s Katastrophenfalles fest
und bezeidmer das betroffene Gebiet. Sie trifft die erforderlichcn lvlass­
nahmcn.

An. S

,I/IISS11abmcll

1) Der Regierung obliegt

a) dilS Aufgebot aller vcrfügbaren pcrsonellen und sa..:hlichen Mittel so­
wie die KOOl"dinarion ihres Einsalzes ZUlll Zwecke der Hilfelcistung;
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b) das Aufgebot und der Eins:!tz weiterer für die Hilfeleistung geei~nc[Cr

Personell und Organisationen.

2) Die Regierung kann Beamte lind Angestellte des Landes und ihrer
öffentlich-rechtlichen Anstalten und Stiftungen zur Übernahme entspre­
chender Aufgaben verpflichten.

Art. 9

Aufsicht

Die Regierung beaufsiclHigt den Vollz.ug der den Gemeinden, den Be­
triebcn und Privatpersoncn durch Gesetz und Vcrordnung übertr:lgcncn
Aufg:lbcn des Katastrophenschutzes.

B. Lalldesführullgsstab

Art. 10

Bostelltmg; Aufgau""

1) Um die Bekämpfung von Katastrophr.:n vorzubereiten und Zll ko­
ordinieren, bestellt die Regierung einen L:lndesflihrungsstab. Er steht un­
ter dem Vorsitz eines Rcgierungsmitgliedes und setzt sich zusammen aus
je einem Vertreter

a) des Amtes für Zivilschutz und Lanclesversorgung;

b) der Landespolizei;

c) des Tiefbauamtes;

d) der Gemeinden und

e) dem Landesphysikus.

2) Der Landesführungsstab Stellt die Emschcidungsgrundlagen für die
Regierung sicher und unterStütZt diese in der Leitung sowie im Vollzug
und in' der Koordination der Nbssnahmen.

Art. I I

Tee/miscbe EiJJsatz!eitltllg

I) Die Regierung besrellt lluf Vorschbg des Lllndesführungsstllbcs ei­
nen technischen Einsatzleiter.
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2) Ocr tcchnisl:hc Einsalz!circr leitel die KataslrOphcl1bckäll1prull'~:lm
Eins;\tzort. Ihm sind alle don cingl:Sctzlcn Einsatzkl'iiftc mit ihrem Füh­
rungspcrsonal für die D:lucr des Eil1s~llZ.CS unterstellt. Er hat zu seiner
Unterstützung fachlich geeignete PCrSll11Cn beizuziehen.

3) Ocr technische Einsatz!citcl' hält stiinclig Verbindung zum Landes­
führungsstab.

C. Gemeinden

Art. 12

Grrfllds,llZ

I) Zur Bekämpfung VOll Katastrophcn auf ihrem Gebicl selzen die Ge­
meinden ihre Minelund Org:misalionen ein.

1) Sie h:lben illl der Vorbereitung und Dun::hführllng dl.'r Bekämpfung
von K:lt:lstrophcn durl:h dic RCl:;ienllll:; mitzuwirken.

Art.1J

Orgmlc

Dic Gemeinch:n bezcidlllcll in einem Reglement die ihnL:'ll für die Ue­
Idmpfung von Kalastrophen lind für ihn: Milwirkung bei der KataslfLl­
phcnbckämpfung zur Verfügung stc.:hC:lllkn Behörden, privllten Vereinc
und Organisationen.

D. LandespoJizei

An. [.\

Aufg,tUCtl

Die L1l1despolizci nimmt die Aufgllbcll der Kamslruphcllschurzbc­
hördell wahr, wenn und sobngL:' bei Gcf:lhr im VerzugL:' ein rcdltzeitigcs
T~iligwerdel1derselben nicht erreichb:ll" is[' und triffl die llotwendigen vur­
läufigen Massn:lhl11cn. Im übrigen bleiben die ihr nbliL:'gL:'ndcn AufgabL:'1l
unberührt.
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IH. Bereiche des Katastrophenschutzes

A. Katastrophenschutzdienst

Art. 15

Frllc,"'u;ebrt:ll

I) Die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden sind Teile dl.:s Kata­
strophenschutzdienstcs. Das gleidle gilt für Pflicht- und Betriebsfeuer­
wehren.

2) Der Auftrag ZUl11 Eins:Hz :\11 die Feuerwehren erfolgt dlll'ch den
technischen Einsatzleiter (Art. 11). Dieser hat bei der Eneilung eines Ein­
s;\lz:lUfrrages auf die den Feuerwehren sonst obliegenden Aufgaben Be­
dacht zu nehmen.

Art. 16

Str111tl rit en)ereil1C

I) Die Einheiten und Einrichrungcn der Sal11:lrilcl'"crcine in den Ge­
meinden sind Teile des KatastrophenschlItzdienstes.

2) Der Aufu=tg ZUl11 Einsatz an die S=tl11aritervercinc erfolgt durch den
technischen Einsarzlcitcr (Art. 11). Dieser hat bei der Erreilung eines Ein­
siltzauftrages iluf die den Sam:lrircr"ereinen obliegenden Aufgaben und
Verpflichtungen Bedacht zu nehmen.

An. 17

SOllSt igel' KalffstropIJel1selJl/tzdicuSl

I) Juristische Personen, deren Zielsetzung eil1l:r der Aufgaben des Ka­
l:\.5trophenschutzes (Art. '1) elHspricht, können \'on der Regierung mit der
Vorbereitung und DUl'chfi.ihrling von Katastrophenschlltzmassnahmell
betraut werden.

2) Ihre Bctrauung und die Gc\V:ihl', dass sie in der L:tgc sind. die Auf­
gnbell und Anforderungen im Sinne diescs GCSClZl.:S zu erfüllen, ist \'cr­
traglich sicherzustellen.

J) Bei besonderer Dringlichkeit können sie mittels VCl'walrungsbot als
Bestandteil des Kat:lstl'ophenschutzdienstes ancrknnnt und gleichzeitig
verpflichtet werden,:111 bestimmten Aufgaben mitzuwirken.
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B. KatastrophenschutzpHinc

Art. I~

RidJlIiJJif:1J

I) Die Regierung hat rür die Erstellung VOll Katasrrophl'l1schmzplä­
nell Richtlinien zu cr];·I.~sl'n.

1) Inhaber \'011 ßcrricbcll LInd Anlagcn, die im K:llastrophcnfall eines
bcsonclt.:rell I\';llllstruplwllcinsalzcs bedürfcll oder bei dencll die Gefahr
der Auslösung einer Katastrophe besteht, sowie die Gemeinden und die
im Lalllic bestehenden Einrichtungen für den KalaslrophcllschutzdicllSl
sind zur Auskunflscncilung lind fVlirwirkullg an der Ersu.:llung diesbe­
züglicher Pl~nL' vcrprJidncl.

3) \,\icr beim Vollzugdieses Gesetzes l11itwi rkr, ist "crpflidnct. die Vor­
schriften der Gcl1l.:imhahullg zu befolgen.

Art. 19

1\'(/ I" SI roplJCl1seim Izplllll

I) Jvlir der Erstellung von Katasrrophl.:llsdllllzpl:illl'l1 ist das Amt für
Zi\·ilschulz und L:lndes\'L:rsol'gung zu bcrr:llH.'n.

1) DL:r !\.afaslrophcnschur7.plan hat sich zu glicdcl'Il in:

a) die Gcbicrsbeschrl.'ibung (Topographie,lksiedtung, wichtige Anbgen);

b) die Gef,hrenbgc;

c) den !\.atastrophcnschutzdienst samt dl'n ihm zur Verfü~ullg stdlCIlJl'1l
tvtiltcln;

d) Alarmpläne (Vcrstiindi bullgslistell, Reihlillg der fvl:tssllahml'1l nach
ihrer Dringlidlkcil)j

c) zur Kati\srrophcnbcldl11pfung, wichti~l' Anbl;cn, Einrichtungen, Ein­
satz- und Hilfsmittcl.

J) Der Katastrophcnsdllltzpbn ist ill sn viclL'n Ausfcnigtlllgcn zu l'1'­
slellen und so :lllfzubL:wahI'L'n, d;tss er zur jedcrzcit'igcll Vl'l"Wl'ndUll\;
durch die Kal;tsll"ophenschutzbehördl'll bcrcitliq.~r.

4) Der KatastrophellsdllltZpbn ist zllll1indcsl' einl1l:l1 j:ihrlich auf seine
Vollsliindigkeil und Richtigkeit zu überprüfen. Ä.nderungen und Ergän­
zungen des Planes sind in den Ausfertigungcn VOl7.unchlllcn.
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Art. 20

A/a rll1ez" riebtlillgell

1) Die Regierung h;n in Zusaml1lenarbeit mit den Gemeinden dafür zu
sorgen, d<lsS die Bevölkerung durch cIHsprcchendc akustische Zeichen ge­
eigneter Signalimlagen vor drohenden Kat:lstrophen gewarnt und bei Ein­
tritt einer K:lt:lstrophe <l.larmicrt wcrden k:lnn.

2) Sie hat durch Verordnung die n:lch Abs. I in Betr<l.c1lt kOlllmendcn
<l.kustischen Zeichen unter Bcdachtl1ahmc :luf ihre demlichc Untcrscheid­
barkeit festzulegen.

3) Können Sign:lbnbgcn gem~ss Abs. I nicht zweckm~ssig :luf Iand­
lind gellleindeeigenen Liegensch<l.ften erstellt werden, so sind die Liegcn­
schaftseigcmümer ohnc Anspruch :lllf Entschädigung und ohnc Haftung
für den ordnllngsgel11ässcl1 Bestand zur Duldung der Anbringung dcr Sig­
nalanbgen und deren lnstandhaltllng auf ihren Liegenschafrcl1 verpflich­
tet.

c. Lawincndicnst

Art. 21

All/gabe

1) Dem Lawinendienst obliegt der Schmz der bewohnten Siedlungen,
der öffemliche Verkehrswege und der Skigcbietc, soweit sie clurch Ski­
lifte und Bergbahnen erschlossen und Ilurkiert sind.

2) Die bctroffenen Gemeinden sind für die Bestellung und die cbucrn­
dc personelle und nKlterieile Einsatzbercitsch:lft des Lawinendienstes ver­
<l.ntwortlich.

Art. 21

Vorkebnmgcll und MtlSsmr/nncll

1) Dem Lawinendienst obliegt, durch geeignete Schlltzvorkchrungcn
Lawinellunglücksfällc zu verhindern bzw. beim unvorhergesehenen Ein­
tritt von solchcn die notwendigen Hilfs- lind Schutzmassnahmen einzu­
leiten und durchzuführen.

2) Als geeignete Schutzvorkehrungen kommen in Betracht:

a) die Schnee- und L\\vinenbeobaduung;

b) die \'V'arnung der Bevölkerung bei Lawinengefahr:

?

c) die Anordnung vorsorglicher tvbsSllahll1Cll Wil' Lawincnabschuss,
Sperrung von Verkchrswq;cn, EVilkuicrun~ von Anwohnern gefähr­
derer Gebiete und dcn.'11 provisorische Untcrbl'ingllilg und Versor­
gung;

d) Übcrw:lchung lind SpCrI'Ulll; des gcf:ihrJcrcll Gcbicrcs.

J) Als geeignete I-lilfs- lind Schllt7.lllaSslla!tl11CI1 komlllen in Betracht:

a) die Anordnung, Leitung und Überwachung VOll RCltUllgS- und NOl-

s[andsarbcilcll nach Lawincnnicdcrg.ängcn;

b) die Überwachung von $ch:tc!cllsgcbic{cn;

c) die Versorgung zeitweilig <lbgcschniucncr Siedlungen;

d) die ~nforl11alion der Öffendichkeit.

ÄrL 23

Befugnisse: des Ltlwinemlic1lSlC.'S

I) Dem Lawinenclienst stehen alle Befugnisse zu, die der Vcrhütllng
VOll Lawincnungli.icksfiillen oder beim Eintritt von solchl:n der ßchebun b
ihrer Folgen dienen.

2) Er ist für die cbucrndc personelle und ll1:lteriellc Eins:Hzbcrcitsch<l.ft
verantwortlich.

Art. 14

!(ostell

Die mit dem Lawinendienst v~l'bundcl1cl1 Kosten wcrden von den be­
troffenen Gemcinden getragen. Soweit cs sich um den Schutz der m:lr­
kienen Skigebielc lundclt, werden die Skililt- lind llcrgb:lhllllntcrnchlllCIl
zur Kostcl1lragung herangezogen.

IV. Katastrophenhilfe und Requisition

An. 25

Iiilfs/,flicl)(c!I der Bcv6lkcI"1fl1g

1) Jeele im Alter VOll IS bis 60 J:lhrcil steh~lllic Person ist verpflichtet,
bei der ßekiimprung von Kal:lSrrophen und der unminelbar :lllschliesscn-
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dcn, vorläufil:',cn ßcsririg,unl:', crhcblidlcr K;,\l;,\Slrophcllschädcn nach ihren
Eihigkcircil lind KenntnissL'll Hilft: Z.lI leisten, wenn .~ie duu :lufgdordcrr
wird.

1) Die Hilfeleisl'ung k:ll1l1 nur verweigern, wer durch sie eine UI1ZlI­

IllUrbafC gCSlllldhcidichc Schädigung bcHjrclllcn oder hühcr\Vcnigc
Pflichten verletzen würde.

J) Für :tllfälligc Unfälle.: sokhcr PCrSOlll:1l habcn die betroffenen öf­
fcntlich-rcL'hllichcn Körpcrsl.:h:lftcl1 (Gemeinden, Land) aufzukolllmen.

Art. 26

Requisitioll

1) Die Eigentümer, Besitzer und Halter von F:lhrzcugen :lller Art,
Zugticn:n, Maschinen, \~erkzeugel1, 1\nl:lgcn, Einridnungcn, Geritten
und sonstigen geeigl1l:tcn Hilfsmiltdn haben zu dulden, dass diese sowie
deren Zubehör ;ll1f Anordnung der l\atasrruphcllsdllllzbchördell für die
!\.;trasrruphcnbcldmpfung und für dit: ullmiaclb;tr ;\nschliessendc vorl3.u­
fige Beseitigullg erlH:blicher Katastrophellschäden in Anspruch genom­
men werden.

2) \X!er in seinem Geschäftsbetrieb üblicherwcise Inslandselzungcll
vornimllll, k;tIln während eine:; Kat;tslfopheneinsalzes insbesondere zur
sofortigen Instandsetzllng \'011 Fahrzeugen, fvl;tschinen oder Gerären her~

angezogen werden. Er h;tl dabei im Rahmen seines Gesch3.ftsberricbcs
auch erforderliche Ersatz- und Zubehöneile sowie Belriebsmittel zu lie­
fern.

Art. 17

BetrelCII VOll Liegellscbtljiell

1) Die Eigentümer und Besitzer vun GrunclstLkkcl1 h;tben zu duldcn,
dass Einsatzkräfrc und ;\ndcr<.' dicnstlirh ;\nwcsendc Personcn ihre
GrundstLkke betreten und benutzen, soweit dies zur ßekiimpfung der Ka­
["strophe und für dic unmindb;lr ;lnschlicsscl1dc Beseitigung erheblicher
Kat;lstrophcnsc!läc!cn erforderlich ist.

2) Die Eigentül11cr und Besitzer der \·un einer Katastrophe betroffenen
und der diesen benachbanen Grundstücke und B;\uwcrke haben :lusser­
delll fvlassnahmen 7.U dulden, die die K.atastrophcllSchutzbehördell zur
Katascrophcnbckiil11pfung oder zur ullmittelbar ansl.:hlicssenden Beseiti­
gung erheblicher KalaslrophenschäJell :ll1ordnell, wie die Räulllung VOll
Grundstücken ulld die ßesciligullg von Pflanzen und Einfriedungen.

1I

An.28

Pj7idJlf..'1l dl,,.·im f\·tfl<fSlI"OphcllgelJil:1 Alfwcscndcl1

Alle im !\.atasu"ophcngc.:bicr oder all einem EillS:l.lzurt anwesenden
PcrsOl~cll hilben Anordlllll1l;CIl der I\.alilslrophcllschulzbchlirden über
R:lUlllllllg, Absperrung oder Sichcrullg des !\.:u;lslrophcllgcbicrcs oder des
Eins:ltzorlCS unvcrzüglich zu befulgen.

V. Haftpflicht des Landes lind der Gemeinden

Art.2lJ

I-fajipjlid!l

I) Das Land und die Gcmeinden sind gellliiss AnllShaflUllgsgcsetz er­
sarzpflichtig für Sch;tden, wekher Drillen durch die !\.atasrrophenschutz­
behörden in Ausübung des Dienstes sdllddhafl zUbdü~t wird.

1) Für Schadcn an requirierten F:1hrzeugen und requiricrtem fv!areri;t!
sowic für Sch:1dcn, der bei übung:>wciscl11 ßClrClell von Liegenschaflcn
el1lsteht, haflen Land und Gellleinden ohne Nachwl'is eines VcrsdlldJells
der Katastrophcllschutzbcllörclcn.

An. JO

Rückgriff

Auf natürliche und juristische Personell, Jil' dell Einsalz der Katastru­
phcllschutzbchörden durch eine vorsälzliche oder I)robfahrlässi bc rechts­
widrige Handlung oder Unterlassung nütig gCl11adlt odcr veranbsst ha­
ben, kann für alle Auslagen aus dcm Einsalz Ri.id:griff genommcn wer­
den.

VI. Finanzierung

Arr.JI

I\·OSI(.'l1 vun t:.:i1Jsiill(.'11

I) Die Hilfe der KataslruphcnsdHHZbl'hi.irdl'l1 ist ullentgeltlich.

2) Die Koslen \'on EinsätZ('ll werden zu gk·ichen Teilen vom Land
und den betroffenen Gemeinden getragen.
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Art. 32

A"JtrskoslCll Fir Aus- lind \Vcitt.'rbildulIg

Land lind Gemeinden übernehmen die Kosten für die Aus- und \'Vci­
rcrbildung der K,u<lsrrophcllschutzbehördcn gemeinsam und richten ein
Taggcld aus. Es wird keine Vcrdicnstallsfallcllts(h~diglll1g entrichtet.

VII. Rechtsmittel

Art. 3J

Beschwerde

I) Gegen Verfügungen der Gellleindenlind der von der Regierung be­
auftragLen AmLSStdlen, welchen bestiml11le Geschäfte zur selbständigen
Erledigung übertragen worden sind, kann binnen 1'1 T:lgen ab Zustellung
ßeschwcrdc bei der Regierung erhoben werden.

1) Gegen Elllscheidungen der Regierung k:lnn binnen l-t T;1gcn:lb Zu­
stellung Beschwerde bei der Verwaltullgsbcschwerdcillslanz erhoben
werden.

VlII. Straf- und Schillssbestimmllngen

An. 3'1

Übat I"C( /lI/geil

I) \'\'er die in den An. 25 bis 28 vorgeschriebenen Pflichlen verletzr, ist
von der Regierung wegen Übenrcrung mit Busse bis zu 10 000 Franken
zu bestrafen.

2) Bei fahrlässiger Begehung wird die Stl'afobcrgrcnzc auf die Hilfre
herabgesetzt.

3) Die Gemcindcn sind berechtigt, in den von ihncn ZLI erlassenen Re­
glementen weilcre Ordnungsstraftatbcstindc :lufzustellen. Zur Bcstra­
fung ist der Gemeindevorsteher zuständig.
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Art. 35

V"'"(1111'ümrtlicbkc.·ir

\'(Icrdcn \X/iderhandlungcn im Gcschiiftsbclricb einer juristischen Per­
son oder einer I\.ollcktiv- oder KOl11m:1llditgcscllsc!l;-,ft oder einer Einzcl­
firl11i\ begangen, finden die StrafbcSli1111l1Llngcll auf die Personell Anwcn­
dlln~, die für sie gehandelt h;1ben uder h~ttcn hallLlt.:ln sollen, jedoch unter
sulidarischer Mithaftung der juristisdlell Person, der Gesellschaft oder
der Einzdfirm:1. für die BUSSi,'!1 und Kosten.

An. 36

Dlfl"chji"ihrtfl/gsvc:ron/lllfllgL'11

Die Regierung erlässt die zur Durchrtihrun b dieses Gesetzes notwen­
digen Verordnungen.

An.37

Deli'galion

Die Regierung k;1nn Vollzugsaufgaben Zllr Vorbereitung, KOOl'dinati­
on und Durchführung des Kalastrophenschulzes Ullter Vorbehalt des
Rechtszuges an die Regierung, all ihr untergeordnete AI11t'sstellell übcr­
tr:lgcll.

Art. 38

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft.

gez.I-II/1Js-Jldtllll

gez. j-lltIls BnmlJdl"1
I:ürstlichl'l' Rl.'gicrungschcf
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